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- eingeführt. Dabei gilt die

Beitragspflicht nichterwerbs-
tätiger Ehegatten grundsätz-
lieh als erfüllt, wenn der an-
dere Ehegatte wenigstens den

doppelten Mindestbeitrag aus

Erwerbstätigkeit bezahlt. Die

persönliche Beitragspflicht
nichterwerbstätiger Personen
dauert bis zum Rentenalter.

Soweit Ihrer Anfrage ent-
nommen werden kann, ha-
ben Sie ein Erwerbseinkom-
men erzielt, mit dem auch die

Beitragspflicht Ihrer Ehefrau
1997 erfüllt wurde. Durch Ih-
re Frühpensionierung haben
sich die Verhältnisse im sozial-

versicherungsrechtlichen Sin-

ne grundsätzlich geändert.
Sie und Ihre Frau gelten nun
beide als Nichterwerbstätige
und müssen entsprechende
eigene AHV-Beiträge bezah-
len.

Da kein beitragspflichtiges
Einkommen mehr vorliegt,
wird der AHV-Beitrag von
Nichterwerbstätigen (NE-Bei-
trag) aufgrund des Vermö-

gens und des mit dem Faktor
20 kapitalisierten Rentenein-
kommens berechnet. Dabei
ist bei einem Gesamtvermö-

gen (samt Rentenkapital) bis

zu 250 000 Franken der Min-
destbeitrag von jährlich 390
Franken pro Person geschul-
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det; bei höheren Vermögen
und Renten steigt dieser

Beitrag an und ist heute
bei einem Gesamtvermögen
(samt Rentenkapital) über
3 950 000 Franken auf jähr-
lieh 10 100 Franken plafo-
niert.

Da jede Person selber bei-

tragspflichtig ist, wird für die
Berechnung der individuel-
len NE-Beiträge von Verhei-
rateten das Vermögen und
das kapitalisierte Rentenein-
kommen je hälftig angerech-
net. Sobald ein Ehegatte das

Rentenalter erreicht, halbiert
sich die Beitragsbelastung für
das Ehepaar, denn die Bei-

tragspflicht der Nichterwerbs-

tätigen dauert nur bis zum
Erreichen des Rentenalters.

Beiträge aus allfälligem Er-

werbseinkommen können -
je nach Höhe des geschulde-
ten NE-Beitrages - entweder
an die NE-Beiträge angerech-
net werden oder gar die NE-

Beitragspflicht «ersetzen».

Wie Sie richtig vermuten,
würde die Beitragspflicht bei-
der Ehegatten erfüllt, wenn
ein Ehegatte - Mann oder
Frau - ein Erwerbseinkom-
men von mindestens 50 000
Franken erzielt. Damit würde
ein Ehegatte als erwerbstätig
gelten.

Die neue Beitragspflicht
der Nichterwerbstätigen wur-
de im Vorfeld zur 10. AHV-
Revision diskutiert und in der

dargestellten Form verab-
schiedet. Besonders kritisch
beurteilt wurde dabei die Tat-

sache, dass persönliche Pen-

sionskassenrenten eines Ehe-

gatten auch der Beitragsbe-
rechnung des anderen Ehe-

gatten zugrunde gelegt wer-
den müssen. Die geltenden
Weisungen sind jedoch klar
und könnten höchstens
durch den Richter korrigiert
werden. Den Ausgleichskas-
sen bleibt daher nichts ande-
res übrig, als die verbindli-
chen Vorschriften anzuwen-
den.

Die individuelle Beitrags-
pflicht der Nichterwerbstäti-
gen wird im Rahmen der 11.

AHV-Revision wieder zu Dis-
kussionen führen, schlägt
doch der Bundesrat eine Auf-
hebung oder wenigstens eine

Erhöhung des Plafonds bzw.
des Maximalbeitrages vor.
Dies ist insoweit vertretbar,
als der gegenwärtige Maxi-
malbeitrag für Nichterwebs-
tätige von 10 100 Franken
einem Erwerbseinkommen
von 100 000 Franken ent-
spricht, während die Bei-

tragspflicht auf Erwerbsein-
kommen unbegrenzt ist.

Ich bedaure, Ihnen keine

günstigere Antwort geben zu
können, hoffe jedoch, min-
destens die Zusammenhänge
etwas geklärt zu haben.

Dr. Zur. Rudolf T«or
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nicht alle Eier in den gleichen
Korb legen soll. Das Gegenteil
kann aber auch schädlich
sein. Wenn man zu viele Eier

hat, ist die Gefahr umso gros-
ser, dass einmal eines faul
wird! Die Wahrheit liegt auch
hier irgendwo in der Mitte.

Sie haben Sparkonti bei
vier verschiedenen Banken.
Alle vier Banken sind qualita-
tiv einwandfrei. Trotzdem
würde ich mich auf eine bis
zwei Banken konzentrieren
und diejenigen auswählen,
bei denen Sie die besten Kon-
ditionen haben und von de-

nen Sie am besten betreut
werden. Bankkonten mit Vor-

zugszinsen sind heutzutage
keine schlechte Anlage.
Bisweilen rentieren sie mehr
als Schweizer Obligationen.

Für die übrigen Anlagen
würde ich mittelfristig etwa 3

Fonds mit unterschiedlichen

Anlageschwerpunkten aus-
wählen. Dabei darf der eine
oder andere auch Anlagen in
Aktien oder ausländischen
Papieren vorsehen. Oberste

Risikogrenze sollten aber für
Sie die strengen Anlagericht-
linien sein, die für Pensions-
kassen gelten.

Diese Neuorientierung
müssen Sie nicht übereilt vor-
nehmen, sondern Sie können
Fälligkeiten und günstige
«Umsteigebedingungen» ab-

warten.
Was die Optionsscheine

betrifft, mag es ratsam sein,
den Verlust in Kauf zu neh-
men und den (reduzierten)
Erlös in zukunftsträchtigere
Papiere zu investieren. Ich
weiss nicht, um welche
Optionsscheine es sich han-
delt und welches ihre Chan-
cen sind, sich noch etwas zu
erholen. Auch hier gibt es

günstigere und weniger güns-
tige Momente. Am besten las-

sen Sie sich von Ihrer Ver-

trauensperson bei der Bank
beraten.

Dr. Em// Gwa/fer

Recht
Stockwerk- ist nicht
gleich Hauseigentum
Wir sind ein fi/feres Ehepaar.
Desha/fc haben wir unser Dans

vericaw/t und ziehen demnächst
in eine Eigentumswohnung um.
AZs Hauseigentümer waren wir
über unsere Privafha/tp/Zichf-
police gegen Ha/ïp/7/c/îfan-
spräche gededcf. /n unseren

netten Wohnverhältnissen sei

das nicht mehr der Ea/i, hat zms

zznser Agent bedezztet.

Grundsätzlich umfassen die
meisten Privathaftpflichtpo-
licen sowohl die Mieterhaft-
pflicht als auch die aus dem

Eigentum eines selbstbe-
wohnten Hauses entstehende

Haftpflicht. Hingegen setzt

Stockwerk-Miteigentum, wie
der Agent richtig bemerkt
hat, eine separate Regelung
voraus.

Mieter einer Wohnung
oder eines Hauses sind über
die Privathaftpflichtpolice
für Schäden innerhalb der
vier Wände gedeckt. Die zer-
kratzten Tapeten gehören da-

zu, ebenso das zerbrochene
Lavabo. Bezahlt wird der Zeit-
wert. Meist sind auch die ge-
mietete Ferienwohnung oder
das Hotelzimmer versichert.
Dem Eigentümer des Miet-
hauses obliegt hingegen die

Absicherung der Gebäude-

haftpflicht. Eine solche kann
zum Beispiel aus dem Unfall
eines Mieters infolge eines
nicht behobenen Niveauun-
terschieds bei der Lifttür ent-
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stehen, oder aus der Bruch-
Verletzung eines Passanten

wegen Glatteis. Auch die ein
parkiertes Auto beschädigen-
de Schneelawine vom Dach
kann eine Schadenersatz-

pflicht auslösen.
Diese Gebäudehaftpflicht

ist in der Regel durch die Pri-

vathaftpflichtpolice gedeckt,
wenn der Eigentümer das

Haus selbst bewohnt und die-

ses nicht mehr als drei Woh-

nungen umfasst. Anders re-

geln neuerdings Anbieter mit
Tiefstprämien (Beispiele Bas-

1er, Coop Tele) diese Haus-

eigentümerhaftpflicht. Sie ist
nicht mehr automatisch Be-

standteil der Police, sondern
auf Wunsch gegen Mehrprä-
mie versicherbar.

Beim Stockwerk-Miteigen-
tum hingegen ist die Gebäu-

dehaftplicht durch die Privat-

haftpflichtpolice nicht ge-
deckt, sondern muss separat
von der Stockwerkeigen-
tümer-Gemeinschaft abge-
schlössen werden. Diese Ver-

Sicherung kommt für Schä-

den an unbeteiligten Dritt-
personen im Rahmen der ver-
sicherten Maximalsumme
voll auf. Sie deckt auch Schä-

den, die ein Mitbewohner in
einem gemeinsam genutzten
Raum verursacht, freilich un-
ter Abzug der Eigentums-
quote des Verursachers. Bei ei-

nem Schaden von 1600 Fran-
ken in einem Haus mit acht
Stockwerkeigentümern zum
Beispiel wird der Versicherer
also nur 1400 Franken über-
nehmen.

Wiederum anders ist die

Situation, wenn der an-
gerichtete Haftpflichtscha-
den keinen direkten Bezug
zum Stockwerkeigentum hat.
Staubt also ein Hausbewoh-
ner auf dem Balkon eine Vase

ab und lässt diese einer Pas-

santin auf den Kopf fallen, so

sind eventuelle Heilungkos-
ten durch die Privathaft-
pflichtpolice gedeckt - sofern
er eine abgeschlossen hat.
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Geniessen Sie einige erholsame

Tage oder Wochen in einer der

schönsten Gegenden Deutsch-

lands, in unserer Klinik für
ganzheitliche Prävention
und Rehabilitation - unter
ständiger ärztlicher und medi-
zinischer Betreuung, alle The-

rapien und Sole-Mineral-Hal-
lenschwimmbad, Solarium,
Sauna etc. im Hause.

Indikationen:
- Atemwegserkrankungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- orthopädische Erkrankungen
- Hauterkrankungen
- funktionelle Störungen

Gesund werden - gesund
bleiben - oder einfach nur
Energie tanken mit unserem

Aktiv-Senioren-Programm
pro Woche
schon ab DM 966?

Unser Hausprospekt infor-
miert Sie ausführlich. Rufen

Sie uns einfach an -

Tannenhof-Klinik
Gartenstraße 15

D-78073 Bad Dürrheim
Telefon 0049 7726/930-0
Fax 0049 7726/930-299
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